
Informationen / Termine

Rundschreiben der Gemeinde Geslau August 2009
(keine amtl. Bekanntmachung im Sinne der Bekanntmachungsverordnung)

Geslau, den 18.08.2009

Sprechzeiten des 1. Bürgermeisters:
Montag: 15.30 – 17.30 Uhr
Mittwoch: 19.00 – 20.00 Uhr
Freitag: 8.00 – 10.00 Uhr
Telefon: Gemeinde: 09867/234 Fax: 09867/1885

Bauhof: 1835
Internet: Gemeinde: www.geslau.de

Kommunale Allianz: www.obere-altmuehl.de
e-Mail: gemeinde@geslau.de

Öffnungszeiten:
Wertstoffhof Geslau samstags von 13.00 bis 14.30 Uhr
Bauschuttdeponie samstags von 13.00 bis 15.00 Uhr
Grüngutannahme in Unterbreitenau samstags von 13.00 bis 14.00 Uhr
Abholtermine:
Papier und Gelber Sack: 15. Sept. 2009 Restmüll: 31. Aug. 2009;

14. Sept. 2009.

Vollzug des Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetzes (KrW-/AbfG)
Bekanntmachung:

Landratsamt Ansbach, SG 35 (Abfallrecht); Az.: 176-11 SG 35
Vollzug des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) und der
Deponieverordnung (DepV) i.V.m. dem LfU-LfW-Merkblatt „Umsetzung der
Deponieverordnung (DepV) für Errichtung, Betrieb und Überwachung von Deponien der
Deponieklasse = - Inertabfalldeponien sowie Anpassung und Abschluss bestehender
Bauschuttdeponien vom Juli 2007“ (Merkblatt Nr. 3.6/3), Vollzug des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und Vollzug der Wassergesetze (WHG und
BayWG);
1. Antrag der Gemeinde Geslau auf abfallrechtliche Zulassung der 1. Erweiterung für den Weiterbetrieb
einer Inertabfalldeponie der Deponieklasse 0 (DK 0) auf dem Grundstück Fl.Nr. 270 der Gemarkung
Geslau.
2. Beschränkte Erlaubnis für die Sammlung, Rückhaltung, Versickerung von Sicker- und
Niederschlagswässern auf Fl.Nr. 270 der Gemarkung Geslau mit Ableitung in den Karrachbach.

Die Gemeinde Geslau hat mit Schreiben vom 10.10.2008 die abfallrechtliche Genehmigung der ersten
Erweiterung für den Weiterbetrieb einer Inertabfalldeponie der Deponieklasse 0 (DK 0) auf dem
Grundstück Fl.Nr. 270 der Gemarkung Geslau beantragt.
Eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles auf Grundlage der §§ 3a, 3b Abs. 1 und 3c des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i.V.m. der Anlage 1 Nr. 12.3 hat ergeben, dass das Vorhaben
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben wird, die im Hinblick auf eine wirksame
Umweltvorsorge zu berücksichtigen wären. Das Landratsamt Ansbach stellt daher fest, dass eine
Umweltverträglichkeitsprüfung für die geplante Maßnahme nicht durchzuführen ist (§ 3a UVPG).
Hinweis: Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 3a Satz 3 UVPG).





T-Shirt bemalen

Jubiläumsfeier
Vom 30.07.09 – 03.08.09 hat der TSV sein 35-jähriges Gründungsjubiläum gefeiert. Viele Gäste und
Besucher haben an den einzelnen Veranstaltungen teilgenommen.
Die Abschlussveranstaltung am 03.08.09 mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Herrn Horst Seehofer
war sicherlich einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten.
Ich danke den Mitgliedern des TSV für ihr großartiges Engagement während des Festes und auch im
Vorfeld. Mein Dank gilt auch den anderen Vereinen, die beim Fest mitgeholfen und den TSV unterstützt
haben.
Durch die gute Organisation der Verantwortlichen beim TSV Geslau ist dieses Fest ohne Zwischenfälle und
friedlich verlaufen.

Besuch von Ministerpräsident Horst Seehofer in Geslau



Gemeinderatssitzung
Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet voraussichtlich am Montag, den 07. Sept. 2009 statt. Die
Tagesordnung entnehmen Sie bitte der Tagespresse bzw. dem Aushangkasten am Rathaus in Geslau.
Baupläne, die in dieser Sitzung behandelt werden sollen, sind bis 28. Aug. 2009 im Rathaus vorzulegen.


